
Wochentag(e) ............................................................ von ............... bis ............... Uhr

Wochentag(e) ............................................................ von ............... bis ............... Uhr

Wochentag(e) ............................................................ von ............... bis ............... Uhr

......................................................................................................................................................

Wahlberechtigte können ihr Wahlrecht bei der bevorstehenden 
Landtagswahl nur ausüben, wenn sie im Wählerverzeichnis eingetra-

Wahlberechtigte überprüfen können, ob sie in diesem auch eingetra-
gen sind. Sollte dies nicht der Fall sein, so besteht die Möglichkeit, 
das Wählerverzeichnis durch das Berichtigungs- und Beschwerde-
verfahren berichtigen zu lassen.

In die Landes-Wählerevidenz einer Gemeinde (die Lan-
des-Wählerevidenz ist, was das Alter der eingetragenen Personen 

Personen eingetragen:

• Personen, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, 
vor dem 1. Jänner des Jahres der Eintragung das 14. Lebens-
jahr vollendet und ihren Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben 
sowie vom Wahlrecht zum Landtag von Niederösterreich nicht 
ausgeschlossen sind;

• Personen, welche als Auslandsniederösterreicher in der Lan-
des-Wählerevidenz eingetragen sind.

Eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter darf nur im 
Wählerverzeichnis einer Gemeinde des Landes eingetragen sein.

-

und in einer Gemeinde des Landes Niederösterreich seinen 
-

 

Innerhalb des Einsichtszeitraumes kann jede Person in das 
Wählerverzeichnis Einsicht nehmen.

Innerhalb des Einsichtszeitraumes kann jeder Staatsbürger – gleich- 

ihres Namens oder seines Namens und der Wohnadresse gegen das 
Wählerverzeichnis schriftlich oder mündlich einen Berichtigungs- 
antrag stellen. Die Antragstellerin oder der Antragsteller kann die 
Aufnahme einer Wahlberechtigten oder eines Wahlberechtigten in 
das Wählerverzeichnis oder die Streichung einer Person, die nicht 
wahlberechtigt ist, aus dem Wählerverzeichnis begehren.

Berichtigungsanträge müssen bei der oben angeführten Behörde 

einlangen.

Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich eingebracht wird, 
für jeden Berichtigungsfall gesondert zu überreichen. Hat der Berich-
tigungsantrag die Aufnahme einer Wahlberechtigten oder eines 
Wahlberechtigten zum Gegenstand, so sind auch die zur Begründ-
ung des Berichtigungsantrages notwendigen Belege, insbesonde-
re ein von der vermeintlich wahlberechtigten Person ausgefülltes 

, anzuschließen. Wird im Berichtigungsverfahren 
die Streichung einer Person begehrt, so ist der Grund hierfür anzuge-
ben. Alle Berichtigungsanträge, auch mangelhaft belegte, sind von 
den hierzu berufenen Stellen entgegenzunehmen und weiterzuleiten. 
Ist ein Berichtigungsantrag von mehreren Antragsstellerinnen oder 
mehreren Antragsstellern unterzeichnet, so gilt, wenn keine Zustel-
lungsbevollmächtigte oder kein Zustellungsbevollmächtigter genannt 
ist, die an erster Stelle unterzeichnete Person als zustellungsbevol-
lmächtigt.

Für Berichtigungsanträge sind nach Möglichkeit die Berichti-
gungsformulare zu verwenden; diese sowie die bei Aufnahmebegeh-
ren erforderlichen Wähleranlageblätter werden bei der oben genan-

ausgegeben.

-
ht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 360 €, 
im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer 
Woche, zu bestrafen.

-
-
-

KUNDMACHUNG

              

Kundmachung

abgenommen am:

Ertl, am 28. November 2022

Der Bürgermeister:

     Ertl

08:00 12:00

Montag

Dienstag, Mittwoch, Freitag

                 Gemeindeamtshaus Ertl, Gemeindekanzlei, 3355 Ertl, Hauptplatz 1

Gemeindeamt

13:00 20:00

09.12. 2022


